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Unzuverlässigkeit

Positives MPU-
Gutachten reicht nicht

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

1. „Eine Erlaubnis nach die-
sem Gesetz ist zu widerrufen, 
wenn nachträglich Tatsachen 
eintreten, die zur Versagung 
hätten führen müssen.“ § 45 
Abs. 2 WaffG
2. „Eine Erlaubnis setzt vor-
aus, dass der Antragsteller die 
erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt.“ § 4 Abs. 1 Nr. 2 
WaffG
3. „Die erforderliche Zuver-
lässigkeit besitzen in der Re-
gel Personen nicht, die wegen 
einer fahrlässigen gemeinge-
fährlichen Straftat zu einer 
Geldstrafe von mindestens 
60 Tagessätzen oder mindes-
tens zweimal zu einer gerin-
geren Geldstrafe rechtskräftig 
verurteilt worden sind, wenn 
seit dem Eintritt der Rechts-
kraft der letzten Verurteilung 
fünf Jahre noch nicht verstri-
chen sind.“ § 5 Abs. 2 Nr. 1 b 
WaffG

II. Der Sachverhalt

Der Antragsteller ist als Jäger 
Inhaber einer Waffenbesitz-
karte und Besitzer mehrerer 
Waffen. Nach zweimaliger 
rechtskräftiger Verurteilung 
wegen fahrlässiger Trunken-
heit im Verkehr zu Geldstra-
fen unter 60 Tagessätzen wi-
derrief die Waffenbehörde die 
Waffenbesitzkarte, verfügte 
die Abgabe der Waffen und 
ordnete die sofortige Vollzie-
hung an. 

Der Antragsteller ging vor 
Gericht und beantragte, die 

aufschiebende Wirkung wie-
derherzustellen, da von ihm 
laut des inzwischen vorge-
legten positiven Medizinisch-
Psychologischen-Gutachtens  
(MPU) über seine Fahreig-
nung keine Gefahren mehr 
ausgingen. 

III. Die 
Gerichtsentscheidung

1. Das 
Verwaltungsgericht

Das Gericht gab dem Antrag-
steller Recht. Zwar lägen die 
Voraussetzungen für einen 
Widerruf der Waffenbesitz-
karte nach der Regelvermu-
tung des § 5 Abs. 2 Nr. 1 b 
WaffG vor, jedoch sprächen 
im gegebenen Falle beacht-
liche Gründe dafür, dass ein 
Ausnahmefall von der Regel-
vermutung vorliegen könnte.

Der Antragsteller habe 
nämlich etwa ein Jahr nach 
seiner letzten Trunkenheits-
fahrt ein positives MPU über 
seine Kraftfahreignung vor-
gelegt, woraufhin ihm die zu-
ständige Verkehrsbehörde die 
Fahrerlaubnis unter Auflagen 
wiedererteilt habe. Damit ha-
be diese Behörde den Antrag-
steller als wieder geeignet 
zum Führen von Kraftfahr-
zeugen angesehen und die 
von ihm ausgehenden Ge-
fahren als beherrschbar ein-
gestuft.

 Wenn aber diese Gefahren 
verneint würden, bestehe An-
lass zu der Überlegung, ob 
auch die allein aus diesen 
Verkehrsdelikten abgeleitete 

Vermutung der Unzuverläs-
sigkeit als widerlegt angese-
hen werden könne. Diese 
Frage könne erst im nachfol-
genden Klageverfahren ent-
schieden werden. Verwal-
tungsgericht Freiburg i.Br., 
Beschluss v. 6.11.2006 – 4 K 
1745/06 

2. Der  Verwaltungs-
gerichtshof

Auf die Beschwerde des 
Landes hob der Verwaltungs-
gerichtshof den Beschluss des 
Verwaltungsgerichts auf und 
wies den Antrag kostenpflich-
tig ab. Infolge der zweima-
ligen Verurteilung sei der An-
tragsteller nach der gesetz-
lichen Regelvermutung als 
unzuverlässig anzusehen. Be-
sondere Umstände, die einen 
Ausnahmefall begründen 
könnten, seien trotz des posi-
tiven Gutachtens nicht gege-
ben.

Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsge-
richts komme ein Ausnahme-
fall nur in Betracht, wenn die 
Umstände der Tat die Verfeh-
lung ausnahmsweise derart 
in einem milden Licht er-
scheinen ließen, dass die da-
durch begründeten Zweifel 
an der Vertrauenswürdigkeit 
des Betroffenen bezüglich des 
Umgangs mit Waffen und 
Munition nicht gerechtfertigt 
seien (Bundesverwaltungsge-
richt, Urteil v. 16.10.1995 – 1 
C 32/94 -). Maßgebend seien 
hierbei die Schwere der be-
gangenen Tat und die Persön-
lichkeit des Betroffenen, wie J
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Trunkenheit im 

Straßenverkehr kostet 

schnell den 

Jagdschein.

 

sie in seinem Verhalten zum 
Ausdruck komme. Dagegen 
führe weder eine straffreie 
Vergangenheit noch ein zu-
künftiges Wohlverhalten zur 
Widerlegung der Unzuverläs-
sigkeitsvermutung. 

Nach diesen Kriterien sei 
vorliegend kein Ausnahme-
fall gegeben, weil es sich in 
beiden Fällen um typische 
Trunkenheitsfahrten, mit er-
heblichem Alkoholgehalt 
und gefahrvoller Fahrweise, 
gehandelt habe. Daran än-
dere auch die Vorlage eines 
positiven Gutachtens über 
seine Fahreignung nichts; 
denn waffenrechtlich sei es 
ohne Bedeutung, wie die 
Wiederholungsgefahr bezüg-
lich der begangenen Taten 
einzuschätzen sei. Folglich 
sei es unerheblich, wenn die 
Fahrerlaubnis nach Ablauf 
der Sperrfrist wiedererteilt 
werde. Ein positives MPU sei 
jedenfalls dann ungeeignet, 
die Regelvermutung zu wi-
derlegen, wenn es nicht „ge-
rade auf die besonderen Um-
stände der Tat“ gestützt sei.

Die Regelvermutung könne 
nicht durch die Eignung in 
einem anderen Rechtsbereich 
durchbrochen werden, an-
dernfalls würde die gesetz-
geberische Entscheidung über-
spielt, im Waffenrecht zuguns-
ten einer erhöhten Gefahren-
abwehr sowohl die Zuverläs-
sigkeit als auch die persönliche 
Eignung zu verlangen. Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg, Beschluss v. 13.4 
2007 – 1 S 2751/06 –

3. Weiteres Urteil

Ein Sportschütze wurde we-
gen einer vorsätzlichen Trun-
kenheitsfahrt zu einer Geld-
strafe verurteilt, woraufhin 
ihm die Waffenbesitzkarte 
widerrufen und die Abgabe 
seiner Waffen aufgegeben 
wurde. Trotz eines positiven 
MPU-Gutachtens über seine 
Fahreignung wurden Wider-
spruch und Klage abgewie-
sen. 

Erst im Berufungsverfah-
ren hatte er Erfolg, da nach 
Auffassung des Gerichts die 
Unzuverlässigkeitsvermutung 

durch das positive MPU-Gut-
achten widerlegt wird. Legt 
der Antragsteller während der 
Fünf-Jahres-Frist ein positives 
Eignungsgutachten vor, so ist 
das nicht nur für die Wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis 
beachtlich, sondern auch für 
andere Entscheidungen, für 
die die Verurteilung Bedeu-
tung hat. Deshalb muss die 
Waffenbehörde den Inhalt 
des Gutachtens zur Kenntnis 
nehmen und prüfen, ob dar-
aus Rückschlüsse auf die waf-
fenrechtliche Zuverlässigkeit 
gezogen werden können.

Ein solcher Fall liegt hier 
vor. Nach Einschätzung des 
Sachverständigen wird der Be-
troffene in Zukunft nicht mit 
höherer Wahrscheinlichkeit 
als ein durchschnittlicher 
Kraftfahrer unter Einfluss von 
Alkohol ein Fahrzeug führen, 
da er ein distanziertes Verhal-
ten zum Alkohol entwickelt 
hat, so dass bei ihm kein er-
höhtes Gefährdungspotenzial 
mehr festzustellen ist. Daraus 
folgt, dass der Betroffene seine 
Einstellung zum Alkohol um-

fassend geändert hat, was 
nicht nur im Zusammenhang 
mit dem Führen von Kraft-
fahrzeugen, sondern auch in 
anderen  sicherheitsrelevan-
ten Bereichen Bedeutung hat. 
Hess. Verwaltungsgerichtshof, 
Urteil v. 20.11.1994 – 11 UE 
1428/93 – (offen gelassen in 
Hess. Verwaltungsgerichtshof, 
Beschluss v. 14.10. 2004 – 11 
TG 2490/04 -)

IV. Anmerkungen

Die Entscheidungen zeigen 
deutlich, dass die Rechtspre-
chung zur Frage der Widerle-
gung der Unzuverlässigkeits-
vermutung bei Trunkenheits-
fahrten durch ein nachträg-
liches positives MPU-Gutach-
ten noch nicht einheitlich 
ist. Eine Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts 
steht noch aus.

Ausgangspunkt ist wohl 
die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts, nach 
der eine Widerlegung allein 
aus „den Umständen der ab-
geurteilten Tat“ abgeleitet 
werden kann, und zwar aus 
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Diese „Enge“ der Sichtweite 
schließt es aus, dass sowohl 
ein langjähriges einwand-
freies und strafloses Vorleben 
als auch ein nachträgliches 
Wohlverhalten (z. B. Wieder-
gutmachung des Schadens) 
eine Widerlegung begründen. 
Folgerichtig hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-
Württemberg (oben Nr. III,2) 
auch ein nachträglich er-
stelltes positives Gutachten 
über die Fahreignung als un-
erheblich bezeichnet, außer 
es ist auf die „besonderen 
Umstände der Tat“ gestützt. 

Hieran anknüpfend könnte 
wohl nur ein positives Gut-
achten eines anerkannten 
Sachverständigen über die 
waffenrechtliche Zuverlässig-
keit (nicht die Fahreignung) 
des Betroffenen eine Widerle-
gung begründen, das sich auf 

die „Umstände der Tat“ (Tat-
anlass, Art der Begehung, Ver-
halten bei der Tat, Tatfolgen 
usw.) und die darin zum Aus-
druck kommende Persönlich-
keit des Betroffenen stützt. 
Das Waffengesetz sieht bei 
Zweifeln an der persönlichen 
Eignung in § 6 Abs. 2 und Abs. 
3 sowie in § 4 der AWaffG die 
Vorlage eines Eignungsgut-
achtens vor, entsprechendes 
muss wohl auch für den Nach-
weis der Zuverlässigkeit gel-
ten, wenn sie durch die Ver-
mutung ausgeschlossen wird, 
und zwar in allen Fällen, nicht 
nur bei Trunkenheit in Stra-
ßenverkehr.

Allein die Vorlage eines 
positiven Gutachtens über 
die Fahreignung dürfte ferner 
schon deshalb nicht ausrei-
chen, weil nicht jeder, der die 
Fahreignung besitzt, auch 

waffenrechtlich zuverlässig 
ist. Denn ein solches Gutach-
ten ist allein auf die Wieder-
erteilung der Fahrerlaubnis  
ausgerichtet, vor allem auf 
die Gefahr der Begehung wei-
terer Verkehrsdelikte, insbe-
sondere erneuter Trunken-
heitsfahrten. Es besagt weder 
etwas über die mögliche Be-
gehung sonstiger, die Unzu-
verlässigkeit begründender 
Straftaten noch etwas über 
den sorgfältigen Umgang mit 
Waffen und Munition. 

So gesehen wird die Recht-
sprechung wohl kaum dem 
Hessischen Verwaltungsge-
richtshof (o ben III,3) folgen, 
wenn er ausführt, dass mit 
der Wiedererteilung der Fahr-
erlaubnis auch die Zuverläs-
sigkeit wieder gegeben sein 
kann, so schön das auch 
wäre.  R

der (gegenüber dem Normal-
fall geringeren) Schwere der 
konkreten Verfehlung (Baga-
tellcharakter) und aus der 
Persönlichkeit des Betrof-
fenen, wie sie in seinem Ver-
halten zum Ausdruck 
kommt.

Gutachten nicht 
gleich Gutachten

Diese enge Betrachtungswei-
se ist darauf zurückzuführen, 
dass der Gesetzgeber die Ver-
urteilung für sich allein aus-
reichen lässt, um in der Regel 
die Unzuverlässigkeit zu be-
gründen. Deshalb können 
auch nur allein die Umstände 
der Tat selbst eine Widerle-
gung der Vermutung begrün-
den, insbesondere solche, die 
die Tat in einem besonders 
milden Licht erscheinen las-
sen.

S C H A D E N S E R S A T Z

Streitgegenstand „Jagdruhe“

Das Amtsgericht Braunschweig (AG) wies 
die Klage eines Pirschbezirksinhabers ab, 

der für eine vom Jagdherrn angeordnete zwei-
monatige Jagdruhe  (März/April) anteilig sein 
Geld zurückforderte. Die entgeltliche Jagder-
blaubnis wurde für ein Jahr im Voraus inklusi-
ve des freigegebenen Wildbrets bezahlt, das 
der Jäger nach der Erlegung selbst verwerten 
durfte. Er sah sich durch die Jagdruhe um die 
Chance gebracht, bereits bezahlte Frischlinge 
zu erbeuten.

Das Gericht entschied, dass die angeord-
nete Jagdruhe den Vertrag über die Erteilung 
der entgeltlichen Jagderlaubnis nicht verlet-
ze, so dass dem Kläger keine Schadenersatz-
ansprüche zustünden. 

Das Gericht ist der Auffassung, dass das 
beklagte Forstamt berechtigt gewesen sei, ei-
ne Jagd ruhe auszusprechen. Zwar sei diese 
Befugnis nicht ausdrücklich Vertragsbestand-
teil geworden, sie ergebe sich jedoch aus den 
Besonderheiten des Jagdrechts und sei daher 
auch ohne ausdrückliche Regelung still-
schweigend vereinbarter Vertragsinhalt. Zur 
Begründung dieser Ansicht verweist das AG 
auf die übergeordneten Grundsätze des Jagd-

rechts und meint damit die Pflicht zur Hege 
im Sinne von § 1 Abs. 2 BJagdG. 

Die Interessen des Klägers habe die Beklag-
te gewahrt, da sie ihm außergerichtlich ange-
boten hatte, die Abschüsse in das nächste 
Jagdjahr zu übertragen. Folglich habe der Klä-
ger die Einschränkung seiner jagdlichen Passi-
on im Hinblick auf die übergeordneten Ziele 
der Hege hinzunehmen. (AG Braunschweig, 
120 C 1092/07). hho

Tipp

Wer einen Vertrag über eine 

entgeltliche Jagderlaubnis ab-

geschlossen hat bzw. abschlie-

ßen möchte, sollte folgendes 

beachten:
.  Versuchen Sie im Vertrag 

schriftlich zu fixieren, dass 

der Jagdherr nicht berech-

tigt ist, einseitig eine Jagd-

ruhe anzuordnen.
.  Falls eine Jagdruhe festge-

legt wird, akzeptieren Sie 

diese nicht und fordern Sie 

anteilig für diesen Zeitraum 

der Jagd ruhe geleistetes 

Entgelt zurück.
.  Sollte der Jagdherr darauf 

bestehen, jederzeit eine 

Jagd ruhe verhängen zu 

dürfen, und enthält der 

Vertrag eine Klausel, die 

vorsieht, dass der Jagdherr 

auch dann das gesamte 

Entgelt behalten darf, ver-

zichten Sie auf die Jagder-

laubnis, um unnötigen Är-

ger zu vermeiden. red.
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Genaue Absprachen garantieren erst ein 

gedeihliches Miteinander im Revier.
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